
Die Arbeitsgemeinschaft „Regnum Christi“ mit dem 117e in  .
Rom wiurde 11 Te 19  ® mi1t Gutheißung P1ius’ urch Pra-
laten Kalan 1n Latbach dem Wecke gegründet, die e
und Zusammenarbeit der Katholiken der Welt fördern. Mıit
vorliegender Schrift trıtt die Arbeitsgemeinschaft ach dem
riege erstenma'l wieder VOTLr die Öffentlichkeit. Im OTder-
srund STE. die Frage Wie ann Pfarren wanres
christliches Gemeinschaftsleben gepfiegt werden? Wir Tauchnen
VOTL allem auigebaute arrgemeinschaften, diazu SEeW1ISse
spezlalisierte Bewegungen IUr besondere Gruppen. Doch darf
1ESCS Spezlalistentum Nn1C. ubertrieben werden. Mag auch
manche nregung des Verfassers problematisch eın (Z die
Bildung VO  } Hausgemeinschaften nach urchristlichem Vorbild),

1ST eın japferes Buch, das echten ADpostolatsge1is
atme und die egachtung nıcht der riester und Seelsorger,
sSsondern auch der zeiıtaufgeschlossenen Laien verdient
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Seelsorger. Von Honor1ius Hanstein 30 36) Pader-
born 1949, erlag Ferdinand Schöningh. eiınen geb (.80Dem einen, handlichen Werk dürfen alle jene Vorzüge naCcCh-
gerü werden, die der 1mM gleichen Verlage erschienenen „Ka-
tholischen Moraltheologie‘“‘ VOIl er1bert Jone Cap.
kommen: ausgezeichnete drucktechnische Ausstattiung, Über-
sichtlichkeit, Klarheit der Begri{ffe, Beschränkung auf das Iiur den
Seelsorger esentlich: und dennoch wissenschaitlich Verläßlich-
keit. Eın arer, offener Blick für Bedur{inisse der eelsorgs-
prax1ıs zeichnet das anze Werk Au  N Sicher WIrd dieses Eherecht
VO.|  } den Studierenden W1€e VOIN Seelsorgsklerus ebenso freudigbegruüßt werden WI1Ie Jones Moraltheologie. Fuür Neuauflagen, die
sicher notwendig Se1in werden, ist WUNSC: daß ıcht 10oß
das gegenwärtig 1ın Deutschland geltende Zivileherecht eran-
SCZ0OgenNn son.dern auch. wWwW1e die Moraltheologie V:O:  5 OoNEe
LUut, die Gesetzgebung Österreichs C Schweiz.

Vielleicht ann ın einer Neuauflage den olgenden unschen
Rechnung getragen werden. und Die Dispensvollmachtdes A  — Trauung delegierten Priesters ann wohl aum als ele-
auo jure ezeichnet werden; ohne delegatio ab homine
der bevollmächtigte Traupriester wohl N1ie VO)  5 Ehehindernissen
dispensieren. 1NEe Neuauflage wird auch das mittlerweile
erschienene Dekret bDber die Ehen V.O'  $ Kommunisten berück-sichtigen, dem ersehen 1St, daß VO! Eheverbot des 1065

ach eistung der Kautelen Nachsicht gewährt werden soll
110 Etwas größere sprachliche Klarheit! Wenigstens bei uüch-

t1igem Lesen scheint CS, als ob 1n einfach gelagerten Fäallen auch
der Pfarrer die kirchliche Todeserklärung aussprechen könnte.
196 Der Autor bezeichnet CS als wahrscheinlich, daß (bis Jan-

Ner auch Kinder VOonNn Apostaten formi{irei WAaren, erenEltern erst ach der ur der er apostasiert sSind unddann iIhre Kiınder nichtkatholisch erzZogen aben. Die Praxis des
Offiziums Spricht dagegen.
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